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Solarthermie-Freiflächenanlagen müssen auf allen Planungsebenen 
ausdrücklich und zusätzlich zu Photovoltaik-Anlagen adressiert werden.  

 
Solarthermische Freiflächenanlagen können die Dekarbonisierung von Wärmenetzen sehr effektiv 
unterstützen, weil die Sonnenenergie durch die direkte Umwandlung zu Wärme sehr effizient genutzt 
wird. Durch den geringen Bedarf zusätzlicher Energieträger wie u.a. Strom können die Wärme-
erzeugungskosten langfristig gering und die Wärmepreise weitgehend unabhängig von globalen 
Energiemärkten gestaltet werden.  
 
Dass sich die Freiflächen-Solarthermie in den vergangenen Jahren noch nicht stärker verbreitet hat, 
lag neben den sehr geringen Bezugskosten für fossile Brennstoffe auch an dem geringen 
Bekanntheitsgrad der Technik und den Hemmnissen in der Planung der Anlagen. Das Hamburg 
Institut hat sich in den Jahren 2022- 2023 im Rahmen des Forschungsprojekts SolnetPlus mit den 
Planungs- und Genehmigungshemmnissen auseinandergesetzt und die folgenden 
Politikempfehlungen entwickelt: 
 

1. Solarthermie sollte in der Raumplanung auf Bundesebene Vorrang vor 
Photovoltaik eingeräumt bekommen.  
Alle Maßnahmen, die die räumliche Steuerung von Photovoltaikanlagen adressieren, sollten 

agen" betitelt werden, um 
die Solarthermie im Begriff einzuschließen. Im Rahmen der räumlichen und 
planungsrechtlichen Steuerung wie z.B. über das BauGB sollte bei Maßnahmen, die den 
Ausbau von solaren Anlagen beschleunigen, die Solarthermie gegenüber der Photovoltaik 



 

gesondert behandelt werden. Die Privilegierung von solaren Anlagen im 200 m-Korridor 
entlang von Autobahnen und Schienen ist klar auf die Belange der Photovoltaik ausgerichtet.  
Die solarthermische Erzeugung sollte als Anlage privilegiert werden, ohne räumliche 
Vorgaben. Solarthermische Freiflächenanlagen sollten aus wirtschaftlich-technischen 
Gründen möglichst nah an den Wärmeverbrauchern liegen. Im Gegensatz dazu haben 
Photovoltaik-Freiflächenanlagen kein derartiges Erfordernis und können weiter entfernt von 
den Verbrauchern liegen. 

 

2. Bezüglich steuerlicher und erbschaftsrechtlicher Belange ist die 
Solarthermie mindestens im gleichen Maße wie die Photovoltaik zu 
adressieren.  
Alle Maßnahmen, die die finanzrechtlichen Aspekte von Photovoltaikanlagen adressieren, 

scheint.  
 
 

3. Solarthermie ist in der Raumplanung auf Landesebene gesondert zur 
Photovoltaik zu betrachten.  
Landesraumordnungsprogramme oder Landesentwicklungsprogramme sollten klar 
benennen, dass solarthermische Anlagen auch in Bereichen mit hohen räumlichen 
Widerständen nicht generell auszuschließen sind. Stattdessen sind die (scheinbaren) 
räumlichen Widerstände unter erhöhtem Abwägungsbedarf zu prüfen oder als besonders 
geeignet für Solarthermie darzustellen, wenn ein Wärmenetz in der Nähe liegt oder geplant 
ist. Hintergrund ist, dass sich der Suchbereich für solarthermische Freiflächen stark auf die 
Gebiete in der Nähe zu Wärmenetzen / Siedlungsbereichen beschränkt, da die Anbindung nur 
unter begrenzten Leitungslängen sinnvoll umsetzbar ist. Gunstflächen bzw. besonders 
geeignete Flächen für die solare Nutzung sollten sich nicht nur an den Fördervorgaben des 
EEG (Ausrichtung an der Photovoltaik) orientieren. Stattdessen sollten sie u.a. die räumliche 
Vorprägung stärker in Betracht ziehen und besonders geeignete Flächen dort vorsehen, wo 
auch solarthermische Anlagen besonderes Umsetzungspotenzial aufweisen wie z.B. in 
räumlicher Nähe zu bebauten Bereichen wie Siedlungs- und Gewerbegebieten. 
 
 

4. Länder und Landkreise / Regionen sollten die Kommunen bei der 
Flächenanalyse unterstützen und den Kommunen Potenzialatlanten zur 
Verfügung stellen, die die Ausschluss- und Abwägungsbereiche auf den 
vorgelagerten Ebenen zur kommunalen Planung abbilden.  



 

 
Da auf absehbare Zeit eine Vielzahl von Kommunen eine Wärme- oder Energieplanung 
erstellen wird, sollten die Daten der vorgelagerten Planungsebenen aggregiert bereitgestellt 
und laufend aktualisiert werden, um die Datenbeschaffung effizient zu gestalten und mehr 
Ressourcen für die Abstimmung der Konzepte und Flächen auf kommunaler Ebene zu 
schaffen. In Gesetzgebungsverfahren sollte darauf geachtet werden, Länder und Landkreise 
in dieser Aufgabe zu stützen. 
 
 

5. Kommunen sollten sich aktiv in die Flächenbereitstellung und -konzeption 
inklusive der Kompensationsflächen einbringen.  
Zusätzlich zu den Projektflächen und Nutzungskonzepten, die im Rahmen einer strukturierten 
Flächenanalyse und begleitet durch eine Solarstrategie ermittelt werden, sollten 
Kompensations- bzw. Ökokontoflächen für ausgewählte (solarthermische) Projekte 
vorgehalten werden. Durch dieses Vorgehen kann der zeitliche Gesamtplan des Projekts 
gestrafft werden, wenn die Flächensuche für solarthermische Anlagen von Beginn an 
systematisch erfolgt. Eine weitere zeitlich nachgelagerte Suche nach Kompensationsflächen 
muss in diesen Fällen nicht mehr erfolgen, was die Umsetzung beschleunigt. In 
Gesetzgebungsverfahren sollte darauf geachtet werden, dass Kommunen in der nicht 
vorhabenbezogenen (Bauleit-)Planung von solaren Freiflächen gestützt und Hürden 
abgebaut werden. 

 
Weitere Infos zum Projekt unter: www.solare-waermenetze.de 
 
Weitere Inhalte zu Freiflächen-Solarthermie und Raumplanung auch unter: 
https://www.solare-waermenetze.de/solare-waermenetze/solarthermie-freiflaechen-raumplanung/  
 
Dieses Vorhaben wird mit Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund 
eines Beschlusses des deutschen Bundestages unter dem Förderkennzeichen 67kf0119c gefördert. 
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